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Wer erhält wie einfach eine Maskendispensation?
Das Maskentragen verursache bei ihnen Kopfschmerzen, klagen immer mehr. Für eine Dispens genügt das aber (meistens) nicht.

Stechende Kopfschmerzen und
heftige Übelkeit bis zum Erbre-
chen, so beschreibt eine Studen-
tin aus dem Kanton Aargau ihre
Symptome, wenn sie längere
Zeit eine Maske tragen muss. An
Migräne habe sie schon vorher
gelitten, seit der Maskentrage-
pflicht sei diese schlimmer ge-
worden. Als sie ihrem Hausarzt
ihre Beschwerden schildert, zö-
gerte dieser nicht lange und
stellte ihr eine generelle Mas-
kendispensation aus. «Es war
eine grosse Erleichterung für
mich», erzählt die 28-Jährige.

Ähnlich ging es einer Coif-
feuse aus Baden. Nach einigen
Stunden arbeiten mit der Mas-
ke, bekam sie regelmässig Kopf-
weh, später Migräne. Ihre Haus-
ärztin stellt ihr ein Attest aus.
«Arbeiten ohne Maske ist eine
Erlösung für mich, Migräne
habe ich seither nicht mehr»,

sagt sie, «dafür gibt es Kunden,
die sich nicht von mir die Haare
schneiden lassen wollen. Ich
muss mich oft erklären.»
Auch eine Apothekerin erzählt,
immer öfter würden Kundinnen
und Kunden fragen, was gegen
Kopfweh oder Müdigkeit zu tun
sei, die sie auf das Maskentra-
gen zurückführen. Wasser trin-
ken statt Kopfweh-Tabletten
schlucken sei besser, antworte
sie jeweils. Bei starkem Kopf-
weh empfiehlt die Apothekerin
jedoch einen ärztlichen Mas-
kendispens.

«Maskenverursachenkeine
Migräne»
Kann das Maskentragen Kopf-
schmerzen verursachen und ist
Grund genug für eine ärztliche
Dispensation? «Nein, das Mas-
kentragen alleine kann keine
Kopfschmerzen verursachen»,

sagt Philippe Luchsinger, Präsi-
dent des Verbandes Haus- und
Kinderärzte Schweiz. Die Ursa-
chen für eine Migräne müsse
man genauer abklären, Grund

genug für einen medizinischen
Attest sei das nicht. Zu ihm kä-
men eher Patienten, die über
Atemnot und Sauerstoffmangel
unter der Maske klagen würden
und deshalb einen Attest verlan-
gen. Ihnen erkläre er jeweils,
dass diverse Studien und der
Alltag von Millionen Pflegenden
und Ärzten weltweit Beleg dafür
seien, dass man genug Sauer-
stoff bekomme, selbst wenn
man die Maske den ganzen Tag
tragen müsse. «Es ist eine Ge-
wöhnungssache und es gibt nur
wenige begründete Situationen
für eine Dispens», stellt Luch-
singer klar. 90 Prozent der Be-
völkerung habe das auch ver-
standen und verhalte sich ver-
nünftig.

Nicht alle Ärzte sehen das
so. Kürzlich wurde der Fall einer
Berner Ärztin bekannt, die ge-
gen eine Gebühr von 20 Fran-

ken und ohne Angaben von me-
dizinischen Gründen Masken-
dispensationen ausstellte. Die
Berner Behörden untersuchen
den Fall nun. Auf den Vorwurf,
dass es ziemlich einfach sei, ei-
ne Maskendispens von einem
Hausarzt zu bekommen, re-
agiert Luchsinger harsch und
verweist auf die Vorschriften des
Bundes. Gemäss BAG dürfen
nur Personen, für die das Tragen
einer Maske aus medizinischen
Gründen wie Gesichtsverletzun-
gen, hohe Atemnot oder Angst-
zustände nicht zumutbar ist, dis-
pensiert werden. Luchsinger
stellt Attests vor allem für Pa-
tienten aus, die an einer Lun-
genkrankheit oder Asthma lei-
den. «Und auch dann nur, wenn
ich die Krankheitsgeschichte
des Patienten schon länger ken-
ne.» Er appelliert denn auch an
alleHausärzte, restriktiv mit den

Dispensen umzugehen. «Sie ge-
fährden ihre Zulassung, wenn
sie fahrlässig handeln. Es ist
unsere Pflicht, unsere Patienten
und die gesamte Bevölkerung
vor Krankheiten zu schützen.»

Um sich und andere zu
schützen, trägt denn auch die
28-jährige Aargauerin trotz Dis-
pens meistens eine Maske im
Zug. Anders in den Vorlesungen,
da seien die Abstände grösser
und sie könne sich besser erklä-
ren. Dass der soziale Druck, eine
Maske zu tragen, hoch ist, zeigt
das Beispiel eines Mannes, der
im Zug Richtung Luzern von
Mitpassagieren aus dem Wagen
gejagt wurde, weil er keine Mas-
ke trug. Dies, obwohl er den im
gleichen Abteil sitzenden Män-
nern seinen ärztlichen Attest ge-
zeigt hatte.

Katja Fischer De Santi

Ohne Maske im Zug: selbst mit
Attest schwierig. Bild: Getty

Verschnupfte Kinder und ratlose Eltern
Mit dem Herbst kommen die Erkältungen, gerade bei Kindern. Was heisst das in Coronazeiten? Antworten auf die elf drängendsten Fragen.

Niklaus Salzmann

Kinder sind im Herbst und Win-
ter ständig erkältet. Sie sind an-
fällig auf Infekte, weil ihr Im-
munsystem viele Erreger noch
nicht kennt. Sie erwischen öfter
die echte Grippe oder auch nur
leichte Erkältungen. Was in frü-
heren Jahren nichts als Schnup-
fen, Husten, Fieber gewesen ist,
stellt die Eltern nun vor die gros-
se Frage: Corona oder nicht?
Eine Orientierungshilfe.

1 Wiemacht sich Covid-19 bei
Kindern bemerkbar?

Bei Kindern verläuft eine Infek-
tion mit dem neuen Coronavirus
in der Regel mild. Oft entwi-
ckeln Kinder gar keine Sympto-
me. Das Virus kann aber auch
Husten, Halsschmerzen, Fieber,
Gliederschmerzen, Durchfall,
Erbrechen oder Kopfschmerzen
hervorrufen. Von einer Erkäl-
tung oder Grippe ist Covid-19
anhand der Symptome damit
kaum zu unterscheiden. Zu
einer Behandlung im Spital
kommt es gemäss einer neuen
Studie aus den USA bei Kindern
gleich oft wie bei einer Grippe.

2 Wann muss ein Kind zu
Hause bleiben?

Kinder mit verdächtigen Symp-
tomen sollten nicht zur Schule
gehen. Genaueres ist in den
Schutzkonzepten der Schulen
festgelegt. Im Kanton Luzern
muss beispielsweise zu Hause
bleiben, wer Fieber, Hals-
schmerzen, Husten, Kurzatmig-
keit oder ein Fehlen des Ge-
ruchs- oder Geschmackssinns
aufweist. Bei einem leichten
Schnupfen ohne Husten kann
das Kind hingegen den Unter-
richt besuchen. Basel-Stadt
schreibt sogar ausdrücklich:
«Ein einfacher Schnupfen ist
kein Covid-19 Verdachtssymp-
tom.» In den Kantonen Aargau
und St.Gallen sind auch Mus-
kelschmerzen als Verdachts-
symptome aufgeführt.

3 Wannmuss dasKind einen
Coronatest machen?

Einen Hinweis, ob ein Test sinn-
voll ist, gibt der Onlinecheck auf
check.bag-coronavirus.ch. Kinder
unter 12 Jahren müssen gemäss
Bund jedoch nicht in allen Fäl-

len getestet werden, der Ent-
scheid liegt bei der Kinderärztin
oder dem Kinderarzt in Abspra-
che mit den Eltern. Fachleute
aus Virologie und Epidemiolo-
gie sprechen sich aber dafür aus,
Kinder vermehrt zu testen.

4 Darf die Lehrperson ein
Kindmit Symptomennach

Hause schicken?
Ja. Einzelne Kinder, die verdäch-
tige Symptome haben, können
von der Lehrerin oder dem Leh-
rer vom Unterricht ausgeschlos-

sen werden. Die Regeln dazu
sind in den Schutzkonzepten der
Schulen festgelegt.

5 Wer entscheidet über
Klassenschliessungen?

Schliessungen oder Quarantä-
nemassnahmen für Klassen
oder ganze Schulen werden
nicht von der Schulleitung, son-
dern von der kantonalen Ge-
sundheitsbehörde angeordnet.

6 VerbreitenKinder dasVirus
überhaupt weiter?

Zwar gehen Fachleute davon
aus, dass Kinder weniger zur
Verbreitung der Coronaviren
beitragen als Erwachsene, aber
auch sie können ansteckend
sein. Sie sollten deshalb auch bei
leichten Symptomen den Kon-
takt zu Risikopersonen meiden.
Wie gross die Rolle der Kinder
bei der Epidemie ist, bleibt aber
eine grosse Frage, in der sich die
Fachwelt bislang nicht einig ist.

7 Kommt die Maskenpflicht
für Kinder in der obligatori-

schen Schule?
Derzeit gibt es nur auf Stufe
Gymnasium/Berufsschule Mas-
kenpflicht für Schüler, und auch
hier sind die Regelungen kanto-
nal unterschiedlich. Die Wider-
stände der Lehrerschaft gegen
ein Obligatorium für jüngere
Schüler sind gross. An der Ober-
stufe wäre eine Maskenpflicht
als letzte Massnahme denkbar,
um eine Schulschliessung zu
verhindern. Die Genfer Virolo-
gin Isabella Eckerle sagte gegen-
über der «NZZ am Sonntag»,
Masken wären sogar an den Pri-
marschulen sinnvoll. Dass auf
dieser Stufe eine Pflicht kommt,
ist jedoch unwahrscheinlich –
Kinder bis zwölf sind bislang
auch vom Maskentragen im öf-
fentlichen Verkehr und in Läden
ausgenommen.

8 Müssen die Eltern eine
Maske tragen, wenn sie ein

Kind zur Schule bringen?

Im Schulhaus und auf dem ge-
samten Schulareal gilt auch in
diesemPunktdasSchutzkonzept
der Schule. Solange die Eltern
dasSchulhausnichtbetretenund
den Abstand von 1,5 Metern zu
anderen Personen – ausser dem
eigenen Kind – einhalten, ist in
der Regel keine Maske nötig.

9 Betrifft die Quarantäne-
pflicht für Einreisende

auch Kinder?
Ja. Wer Ferien in einem Risiko-
gebiet macht, etwa in Spanien,
Albanien oder den USA, darf da-
nach während zehn Tagen nicht
zur Schule gehen. Die aktuelle
Liste der Risikogebiete findet
sich auf der Website des Bundes-
amts für Gesundheit.

10 Was hat Coronamit der
Grippeimpfung zu tun?

Die Grippeimpfung schützt
nicht vor dem neuen Corona-
virus. Trotzdem empfiehlt der
Bund, Kinder gegen Grippe zu
impfen. Unter den praktizieren-
den Ärztinnen und Ärzten
herrscht in dieser Frage aber
keine Einigkeit. Tendenziell
wird die Impfung heuer eher
empfohlen als in früheren Jah-
ren. Weil sich die Symptome
von Grippe und Covid-19 äh-
neln, kann sie den Kindern
unangenehme Tests und falsche
Verdachte ersparen. Zudem
werden Angehörige aus Risiko-
gruppen – etwa Grosseltern – ge-
schützt. Gleichzeitig wird das
Gesundheitssystem entlastet,
wenn Grippewellen gebremst
werden. So bleiben in Praxen,
Spitälern und Labors mehr Ka-
pazitäten für Covid-19.

11 Wie können Kinder noch
geschützt werden?

Eine gute Handhygiene schützt
nicht nur vor Covid-19, sondern
auch vor anderen Infekten und
vor falschen Verdachtsmomen-
ten. Papiernastücher sollen nur
einmal verwendet und danach
entsorgt werden.

Mit einem einfachen Pfnüsel ohne Husten und Fieber darf das Kind noch zur Schule. Bild: Getty Images
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